
  

 

 
 

GZ.: BMI-LR1430/0025-III/1/a/2013 
 

 

Wien, am 01. August 2013 
 

An das 
 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend 
 
Stubenring 1 
1011    W I E N 
 
Zu GZ BMWFJ-10.640/0040-ÖA/2013 
 
 
 

 
 

Rita Ranftl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7 , 1014 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262046 

Pers. E-Mail: Rita.Ranftl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMWFJ 

Abkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Filmen zwischen der Regierung 
der Republik Österreich und der Regierung des Staates Israel 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 

Zu Artikel 4 Abs. 2 Z 1: 

 Der Verweis auf einen „ständigen Wohnsitz“ scheint aus aufenthaltsrechtlicher Sicht zu 

weit gewählt, würde er doch auch unrechtmäßig in Österreich aufhältige Fremde 

umfassen. Es wird daher angeregt auf die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts abzustellen. 

Darüber hinaus sollten die österreichischen Staatsbürger jedenfalls in einer eigenen 

Litera angeführt werden, da diese in Österreich zumeist nicht Arbeitnehmerfreizügigkeit 

genießen.  

 Da ferner das Wort „Flüchtling“ in gegenständlichem Abkommen nicht näher definiert 

wird, darf angeregt werden, stattdessen den im österreichischen Asylrecht (§ 3 AsylG 

2005) definierten Begriff „Asylberechtigter“ zu verwenden. 

 Zusammenfassend wird folgende Formulierung für Artikel 4 Abs. 2 Z. 1 vorgeschlagen: 

 

„(2) Die an der Herstellung einer Gemeinschaftsproduktion Teilnehmenden müssen 

folgendem Personenkreis angehören:  

1. In Bezug auf die Republik Österreich  

a. Staatsbürger, 

b. Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, die 

Arbeitnehmerfreizügigkeit genießen, oder Staatsangehörige eines anderen 
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Vertragsstaates des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sowie  

c. Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften dauerhaft zum Aufenthalt in Österreich berechtigt sind, sowie 

Asylberechtigte.“  

 

Zu Art. 4 Abs. 3: 
Um Missverständnissen vorzubeugen, wird angeregt, klarzustellen (zumindest in den 

Erläuterungen), dass das BMWFJ als im Sinne des Abkommens zuständige Behörde 

(Art 1 Z 4) für Fragen der Produktion zuständig ist, jedoch die fremdenrechtlichen 

Bestimmungen der Republik Österreich davon unberührt bleiben.  

 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 

elektronisch gefertigt 
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